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(54) Bezeichnung: Netz Technologie

(57) Hauptanspruch: Dadurch gekennzeichnet dass bei der
Materialherstellung aus Carbon, ein Netz aus Carbonfaden
oder Carbonstreifen mit Abständen beliebiger Größe Bei-
spielsweise 2—10 mm oder größer zwischen diesen, gewebt
werden kann.
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Beschreibung

[0001] Der Carbonbau heute wird immer aktueller,
weil das ein Leichtbau mit vielen Vorteilen ist. Es gibt
aber die Möglichkeiten diese noch zu verbessern.
In einem Herstellungsprozess bei dem Carbonbau
wird das Carbongewebe Schichtweise in einer Form
aufgetragen abwechselnd mit Bindemitteln wie Harz
oder ähnlich. Dabei werden die Carbonschichten nor-
male Weise durchgehend als Ganzstücke bzw ohne
Ausnehmungen verwendet. Nach dem Prinzip eines
Härtewinkels können aber die Ganzstücke von Car-
bongewebe bzw Carbonmaterial von einem Carbon-
netz aus Carbonfaden oder Carbonstreifen ersetzt
werden die auch nach dem Prinzip eines Netzes das
Abstände beliebiger Größe zwischen den Faden bzw
Carbonstreifen haben. Die erste Schicht (bzw mehre-
re Schichten) von Carbongewebe werden als Ganz-
stücke bzw ohne Ausnehmungen aufgetragen, da sie
für eine Zierseite vorgesehen sind oder die Außen-
fläche blank aussehen muss. Die folgenden Schich-
ten werden nach dem gleichen Prinzip mit Bindemit-
teln aufgetragen, aber schon als Carbonnetz und ein
wenig mehreren Schichten wie sonst, das reduziert
nochmal deutlich das Gewicht eines Werkstückes,
dabei wird es ein bisschen dicker bzw starker, aber
auch fester. Die Technologie eines Carbonnetzes be-
einträchtigt nicht die Festigkeit eines auf solche Wei-
se hergestellten Werkstückes weil da ein Prinzip ei-
nes Härtewinkels wirkt. Das Prinzip eines Härtewin-
kels ist einfach. Als Beispiel wird ein Metallstreifen
genommen der über seine Flachseite (Fig. 1(1)), der
1 cm breit und 1,0 mm stark ist gebogen wird und ei-
nen der 0,5 cm breit und auch genau 1,0 mm stark
ist, der wird aber über seine Dünnseite (Fig. 1(2)) ge-
bogen. Man kann feststellen (zum Beispiel durch das
Messen mit einem Gerät) dass im zweiten Fall eine
größere Kraft angewendet werden muss, obwohl der
zweite Metallstreifen schmaler und leichter ist. Auf
den Zeichnungen: Fig. 1(1) Flachseite eines Metall-
streifens, (2) Dünnseite eines Metallstreifens, (3) Me-
tallstreifen. Fig. 2(1) Carbonnetz aus Carbonfaden,
(2) Carbonnetz aus Carbonstreifen, Fig. 3(1) Carbon-
netze aus Carbonfaden übereinander aufgetragen,
(2) Carbon Ganzstücke.

Schutzansprüche

1.  Dadurch gekennzeichnet dass bei der Materi-
alherstellung aus Carbon, ein Netz aus Carbonfaden
oder Carbonstreifen mit Abständen beliebiger Größe
Beispielsweise 2–10 mm oder größer zwischen die-
sen, gewebt werden kann.

2.  Carbonbau aus Materiallen nach dem Schutzan-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet dass bei der Her-
stellung eines Werkstückes, einer Konstruktion oder
ähnlich aus Carbon, eine Technologie angewendet
wird, wo als Carbonschichten die Carbonnetze ein-
gesetzt werden.

3.    Carbonbau nach dem Schutzanspruch 2, da-
durch gekennzeichnet dass durch den Einsatz der
Carbonnetze im Carbonbau oder ähnlich, eine Ge-
wichtreduzierung und eine erhöhte Festigkeit einer
Konstruktion, eines Werkstückes oder ähnlich er-
reicht werden kann.

4.  Dadurch gekennzeichnet dass die Netztechno-
logie nach den Schutzansprüchen 2 und 3, auch im
Blech und Metallbau anwendbar ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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